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Titel 
Titel-
gruppe 

FKZ
 
Zweckbestimmung 

Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
 
 

Haushalts- 
betrag 
EUR 

 
verbliebene Haus-

haltsreste oder 
Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe

aus dem Vorjahr 
EUR 

 
Summen 
Spalten 
4 und 5 

 
 
 

EUR 

 
Rechnungsergebnis 

gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

- 693 - 
 

  Einnahmen   
  Übrige Einnahmen   
381 01 990 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 

Kapiteln des Staatshaushaltsplans 
Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen 
war im Voraus nicht absehbar. 

9.526.775,11
- 

- 
- 

9.526.775,11 
- 

9.526.775,11
- 

  Zw.S. Übrige Einnahmen 9.526.775,11
- 

- 
- 

9.526.775,11 
- 

9.526.775,11
- 

  Titelgruppen   
98  Klinikum der Universität Heidelberg   
331 98 132 Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For-

schungsvorhaben 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 98 - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Gesamteinnahmen 9.526.775,11
- 

- 
- 

9.526.775,11 
- 

9.526.775,11
- 

  Ausgaben   
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   
682 01 131 Zuschuss an die Universität  -ohne Hochschulmedizin 

(Tit.Gr. 96 bis 98) und   Investitionen- 
Die Mittel sind übertragbar. 
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung 
zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln 
Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen 
verbleiben Haushaltsreste der Universität. 
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-
ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-
rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-
zuschuss. 

183.424.775,11
168.062.700,00

34.434.176,44
40.872.365,89

217.858.951,55 
208.935.065,89 

8.923.885,66
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

183.424.775,11
168.062.700,00

34.434.176,44
40.872.365,89

217.858.951,55 
208.935.065,89 

8.923.885,66
- 

  Ausgaben für Investitionen   
891 05 131 Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben 

für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-
zeugen u. dgl. 

Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 

8.352.000,00
3.938.000,00

- 
4.414.000,00

8.352.000,00 
8.352.000,00 

- 
- 

891 50 131 Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-
tungsmaßnahmen und Großgeräte 

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-
gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Titel 381 01. 

3.250.000,00
3.212.800,00

2.865.800,00
2.903.000,00

6.115.800,00 
6.115.800,00 

- 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 11.602.000,00
7.150.800,00

2.865.800,00
7.317.000,00

14.467.800,00 
14.467.800,00 

- 
- 

  Titelgruppen 
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.  
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die 
Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 

  

96  Medizinische Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg und Stiftung Zentral- institut für Seelische 
Gesundheit Mannheim 
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682 96A 132 Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische 
Fakultät  Mannheim der Universität Heidelberg 

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-
tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-
schung und Lehre ist bindend.  
Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind 
in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, 
den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im 
Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe-
tragsunterschreitung), wenn die Minderung des 
Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor-
gänge herbeigeführt worden ist.  
Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwil-
ligung des Finanzministeriums.  
Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann 
bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli-
ches Personal über die Stellenübersichten hinaus 
beschäftigt werden.  
Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu-
gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu-
schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah-
men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und 
Forschungsfonds bei  Kap. 1403 Tit. 682 97 ge-
kürzt bzw. erhöht werden. 

50.674.619,00
53.972.000,00

62.400,00
- 

50.737.019,00 
53.972.000,00 

-3.234.981,00
- 

682 96B 132 Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit Mannheim 

Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien-
tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung 
von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung 
aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei  Kap. 
1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. 

9.805.000,00
10.769.000,00

- 
- 

9.805.000,00 
10.769.000,00 

-964.000,00
- 

893 96A 132 Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrich- 
tungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der 
Universität Heidelberg 

Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  
Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universi-
tät Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht 
verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück-
lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben 
Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mann-
heim. 

4.500.000,00
4.500.000,00

- 
- 

4.500.000,00 
4.500.000,00 

- 
- 

893 96B 132 Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und 
Erstausstattung 

Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  
Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
Mannheim darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht 
verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück-
lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben 
Haushaltsreste der Stiftung für Seelische Gesund-
heit Mannheim. 

800.000,00
4.350.000,00

12.969.996,41
9.419.996,41

13.769.996,41 
13.769.996,41 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 96 65.779.619,00
73.591.000,00

13.032.396,41
9.419.996,41

78.812.015,41 
83.010.996,41 

-4.198.981,00
- 

97  Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und 
Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg 
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- 695 - 
 

682 97A 132 Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische 
Fakultät  Heidelberg der Universität Heidelberg 

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-
tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-
schung und Lehre ist bindend.  
Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind 
in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, 
den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im 
Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe-
tragsunterschreitung), wenn die Minderung des 
Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor-
gänge herbeigeführt worden ist.  
Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwil-
ligung des Finanzministeriums.  
Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann 
bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli-
ches Personal über die Stellenübersichten hinaus 
beschäftigt werden.  
Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu-
gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu-
schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah-
men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und 
Forschungsfonds bei  Kap. 1403 Tit. 682 97 ge-
kürzt bzw. erhöht werden. 

105.738.692,00
111.722.000,00

106.800,00
128.006,00

105.845.492,00 
111.850.006,00 

-6.004.514,00
- 

682 97B 132 Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitäts-
klinik Heidelberg 

Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien-
tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung 
von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung 
aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei  Kap. 
1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 97 132 Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- 
und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte 

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei 
Tit. 891 98 A zulässig. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

893 97 132 Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitäts-
klinik Heidelberg für Baumaßnahmen und  Erstausstat-
tung 

Tit. 893 97 und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen-
seitig deckungsfähig. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 97 105.738.692,00
111.722.000,00

106.800,00
128.006,00

105.845.492,00 
111.850.006,00 

-6.004.514,00
- 

98  Universitätsklinikum Heidelberg 
Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zu-
stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu-
gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen 
zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser 
Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Univer-
sitätsklinikum Heidelberg. 

  

682 98 132 Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige 
Kosten 

5.629.000,00
6.700.000,00

- 
- 

5.629.000,00 
6.700.000,00 

-1.071.000,00
- 

891 98A 132 Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie 
Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 

Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  

14.530.804,22
11.250.000,00

3.201.819,78
6.482.624,00

17.732.624,00 
17.732.624,00 

- 
- 

891 98C 132 Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg 
Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  
HHR aus 2010 i.H.v. 2.306.446,71 EUR v. 
1412.89397 

11.391.398,45
8.800.000,00

2.318.014,19
4.909.412,64

13.709.412,64 
13.709.412,64 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 98 31.551.202,67
26.750.000,00

5.519.833,97
11.392.036,64

37.071.036,64 
38.142.036,64 

-1.071.000,00
- 

  Gesamtausgaben 398.096.288,78
387.276.500,00

55.959.006,82
69.129.404,94

454.055.295,60 
456.405.904,94 

-2.350.609,34
- 
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- 696 - 
 

  Abschluss   
  Übrige Einnahmen 9.526.775,11

- 
- 
- 

9.526.775,11 
- 

9.526.775,11
- 

  Gesamteinnahmen 9.526.775,11
- 

- 
- 

9.526.775,11 
- 

9.526.775,11
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 355.272.086,11
351.225.700,00

34.603.376,44
41.000.371,89

389.875.462,55 
392.226.071,89 

-2.350.609,34
- 

  Ausgaben für Investitionen 42.824.202,67
36.050.800,00

21.355.630,38
28.129.033,05

64.179.833,05 
64.179.833,05 

- 
- 

  Gesamtausgaben 398.096.288,78
387.276.500,00

55.959.006,82
69.129.404,94

454.055.295,60 
456.405.904,94 

-2.350.609,34
- 

  Zuschuss 388.569.513,67
387.276.500,00

55.959.006,82
69.129.404,94

444.528.520,49 
456.405.904,94 

-11.877.384,45
- 

     

 


